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 montags 

 mittwochs 

 freitags 

 samstags 

  

von 09:00—11:00 Uhr 

von 17:00 – 19:00 Uhr 

von 09:00 – 11:00 Uhr 

von 17:00 – 19:00 Uhr 

  

Auf Grund des Engagements einzelner Gemeindebürgerinnen ist es gelungen, in der Gemeinde Mört-
schach eine COVID-Teststraße aufzubauen. 
Die durch die Gemeinde betriebene Teststraße hat am Montag, 26.04.2021, ihren Betrieb aufgenom-
men. Standort: direkt an der Bundesstraße beim Gasthof Fair in den Räumlichkeiten des „Cafe Huber-
tus“ 
 
Geöffnet ist die Teststraße bis auf Weiteres: 
 
 
 
 
 

 
 

Ein Lichtbildausweis ist unbedingt zum Test mitzubringen! 

COVID-Teststraße Mörtschach 

Seminarausschreibung : „Einführung in die Grundkenntnisse der Fischerei“ 

gem. § 26 des Ktn. Landesfischereigesetzes 2001 
für jeden erforderlich, der eine Jahresfischerkarte 
erwerben will und in den letzten 10 Jahren nicht min-
destens drei Jahre hintereinander eine Jahresfi-
scherkarte besessen hat. Jugendliche erst ab dem 
10. Lebensjahr. 
 
1. Termin: 29. Mai 2021, Kulturhaus Seeboden  
oder 
2. Termin: 12. Juni 2021, Kulturhaus Seeboden 
 

Beginn:    08:00 Uhr 
Ende: ca. 17:00 Uhr 

Teilnahmegebühr: Bar bei Seminarbeginn. Erwach-
sene Euro 40,00 - Jugendliche bis 14 Jahre Euro 
25,00 
 
Anmeldung unter info@fischereirevierverband-
spittal.at : Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon-
nummer und Termin bitte anführen ! 
ACHTUNG: COVID-19 Information. Sämtliche Ände-
rungen, wie Anzahl der zugelassenen Personen, 
Maskenpflicht, Hygiene- Vorschriften und eventuelle 
Absagen, werden auf unserer Homepage kundge-
macht. Änderungen vorbehalten 
 

Information Außendienst Vermessung 

Das Vermessungsamt Spittal an der Drau, ist als 
Organ des Bundesamtes für Eich- und Vermes-
sungswesen, voraussichtlich in der Zeit von Juni 
2021 bis Oktober 2021 tätig, um vereinzelte Nach-

messungen zur Grundlagenvermessung in 
Durchführung des Vermessungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 306/1968 i.d.g.F., in der Gemeinde vorzuneh-
men. 

Aussetzung Einhebung der TSF-Beiträge 2021 

Aufgrund des § 4 des Kärntner Tierseuchenfondsgesetz 1995 – K-TSFG, LGBl. Nr. 58/1995, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz LGBl. Nr. 17/2021, wird verordnet, dass für das Jahr 2021 die Einhebung der Tier-
seuchenfondsbeiträge, für die Tierbestände in landwirtschaftlichen oder sonstigen Betrieben, ausgesetzt 
wird. 

Wir weisen darauf hin, dass eine Voranmeldung 
über https://oesterreich-testet.at oder über die 
Hotline 0800/220 330 jedenfalls erforderlich ist. 
– Dies ist notwendig, um einen geordneten Betrieb 
der Teststraße gewährleisten zu können. Es wer-
den ausschließlich Antigentests abgenommen! 

Der freiwillige Blutspendedienst des Kärntner Roten Kreuzes veranstaltet am Donnerstag, den 24. Juni 2021 
in der Zeit von 16:00 bis 20:00 Uhr im Kultbox in Mörtschach eine Blutabnahme.  
Die Bevölkerung von Mörtschach und Umgebung wird gebeten, sich recht zahlreich an dieser Blutspende-
aktion zu beteiligen. 

Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Richard Unterreiner 

 11.05.2021 

Blutspenden 24.06.2021 

https://oesterreich-testet.at/
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Freifahrtscheine für die Großglockner Hochalpenstra-
ße können auch heuer wieder, im Gemeindeamt, 
Schmutzerhaus und auf der ENI-Tankstelle, erwor-
ben werden. Preis: € 3,00/Freifahrtschein 

Der Gutschein darf nur an Bürger mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Mört-
schach ausgegeben werden und ist nicht übertragbar. Für Personen im 
Fahrzeug, die nicht berechtigt sind (keine Gemeindebürger) wird pro Per-
son 5,- € verrechnet. Nur für Privatfahrten, nicht für Fahrzeuge bei gewerb-
licher Nutzung (im Zweifel gilt die Eintragung im Zulassungsschein). 

Freifahrtscheine Großglockner Hochalpenstraße 

Wildbachbegehung 2021 

Sommerwanderprogramm Juli - September 2021 

Auch dieses Jahr werden wieder geführte Wanderungen 
durch Bergführer Pepi Plössnig angeboten.  Das Wan-
derprogramm kann entweder im Internet unter https://
www.moertschach.gv.at/Moertschach_er_leben/
Sehenswuerdigkeiten_Aktivitaeten/Wanderrouten/
Wanderprogramm_Juli_-_September_2021                     
abgefragt, oder am Gemeindeamt abgeholt werden. 

Aus organisatorischen Gründen ist es unbedingt 
notwendig, dass die Anmeldung für die jeweilige 
Wanderung bis spätestens 16 Uhr am Vortag erfolgt.  
 
 

Kontaktinfo:   
Mautturm Winklern, Tel.: +43 4822 22716 oder Pepi 
Plössnig +43 664 75074917 

Blumenolympiade 2021 

Anmeldeschluss ist der 31. Mai  2021. 
 

Kategorien und Beschreibung: 

 
Bewerb Kind & Garten  
Kleine Nachwuchsgärtner ganz groß! Im Rahmen der Blumenolympiade können ambitionierte Junggärtner Ihre Lei-
denschaft zur Schau stellen. Ob Hochbeet, Gemüsekisterl oder Blumengarten – für die besten Projekte gibt´s Prei-
se und eine Einladung zur Siegerehrung.  
 

Weitere Infos finden Sie unter www.blumenolympiade.at.  
Anzumelden im Gemeindeamt. 

Unsere Gemeinde ist laut Forstgesetz 1975 § 101 dazu 
verpflichtet, mindestens einmal jährlich die Wildbäche im 
Gemeindegebiet begehen zu lassen und das Bachbett 
sowie den näheren Uferbereich auf Veränderungen oder 
Beeinträchtigungen (Holzablagerungen, Holzverklausun-
gen, umgestürzte Bäume, verlandete Durchlässe etc.) 
zu kontrollieren. In Anbetracht immer stärkerer Nieder-
schlagsereignisse mit den dazugehörigen enormen Ab-
flussmengen, ist dies eine wichtige Vorkehrung für den 
Schutz und die Sicherheit unserer Bevölkerung und ihrer 
Besitztümer.  
 

Die Wildbachbegehung wird von einem Expertenteam 
der Firma umwelterkundung.at durchführt, welche in den 

nächsten Monaten sämtliche Wildbäche auf Übelstände 
überprüfen wird. Der Auftrag gilt vorerst ein Jahr. 
 Die vorgefundenen Übelstände werden dokumentiert 
und den GrundeigentümerInnen anschließend schriftlich 
mitgeteilt. Diese sind dazu aufgefordert, Holz oder ande-
re den Wasserlauf hemmende Gegenstände ehestmög-
lich zu beseitigen. Wir bitten die Wald- und Grundstücks-
eigentümerInnen im Eigeninteresse bereits vor der Be-
gehung bestehende Ablagerungen zu entfernen und zu-
künftig keine Ablagerungen mehr vorzunehmen.  
Im Sinne der Gefahrenprävention bitten wir die Grund-
eingentümerInnen, die Firma „umwelterkundung.at“ bei 
der Wildbachbegehung zu unterstützen und vorgefunde-
ne Missstände ehestmöglich beseitigen.  
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Hotel & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe 
Bauernhöfe (bewirtschaftet) & Buschenschanken, Urlaub am Bauernhof 
Der Garten als Nahrungsquelle – Nutzgärten (Gemüsegarten, Hochbeete, Naschhecken, Obst,…) 
Rund um´s Haus (Blumenschmuck am Haus, Vorgarten) 
Einzelfensterschmuck, Balkon & Terrasse, Dachgarten, Innenhof (Wohnblöcke, Mehrparteienhäuser) 
Gemeinschaftsprojekte (Dorfgemeinschaften, gemeinsamer Gemüsegarten,…) & Sonderobjekte 
(Schrebergarten, Bildstöcke,…) 
Garten als Erholungsraum (Wasser im Garten, Staudengarten, Wohlfühlecke, formaler Garten, Asiagar-
ten, Biodiversitätsgarten,...) 

Gebäudesanierung/Wärmedämmung 
Wände, Fenster, Oberste Geschoßdecke/Dach, Kellerdecke/Fußboden 

Montag, 17. Mai 2021 von 18:00 bis ca. 19:30 Uhr - Online Zoom* 
 

* Für die Teilnahme ist keine Registrierung und keine Softwareinstallation erforderlich. Zugangs- und weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf 
den Webseiten der teilnehmenden Klima- und Energie-Modellregionen oder unter: www.kem-kaernten.at 
 

Online-Informationsveranstaltung 


